
Zhejiang Ganghang Solar Technology

Globale Beschränkte Garantie für Photovoltaikmodule

Maysun Solar - GARANTIE - 004

Fassung: 2023 - 07



KATALOG

1. 15 Jahre beschränkte Produktgarantie: Reparatur, Ersatz oder Entschädigung--------3

2. 25 Jahre beschränkte Spitzenleistungsgarantie: Reparatur, Ersatz oder

Entschädigung------------------------------------------------------------------------------4

3. 30+30 Jahre Eingeschränkte Produktgarantie & Eingeschränkte Spitzenleistung

Garantie: Reparatur, Ersatz oder Rückerstattung für Glas Glas Module-------------------6

4. Ausschlüsse und Beschränkungen der Haftung----------------------------------------9

5. Qualitätssicherungserwerb und Verfahren--------------------------------------------11

6. Haftungsbeschränkung----------------------------------------------------------------12

7. Höhere Gewalt-------------------------------------------------------------------------13

8. Übertragbarkeit------------------------------------------------------------------------14

9. Trennbare Klauseln--------------------------------------------------------------------14



Zhejiang Ganghang Solar Technology Co., Ltd. (im Folgenden als "Ganghang Energy" oder

Maysun Solar bezeichnet) bietet den Endabnehmern, Vertragshändlern und OEM-Kunden (im

Folgenden: "Kunden" von Ganghang Solar kristallinen Silizium-Photovoltaikmodulen (im

Folgenden als "Produkte" oder "Module" bezeichnet) eine begrenzte Qualitätsgarantie.

1. 15 Jahre beschränkte Produktgarantie: Reparatur, Ersatz oder

Entschädigung

Basierend auf den Ausnahmen und Beschränkungen, die in Klausel 4 dieser Garantie festgelegt

sind, garantiert Maysun Solar seine Ein-Glas-Module und unter normalen Anwendungs-,

Betriebs-, Nutzungs-, Installations- und Wartungsbedingungen: Ab dem Datum der

Produktlieferung an den Kunden oder innerhalb von 15 Jahren (im Folgenden als "beschränkte

Produktgarantiezeit" bezeichnet) ab dem Datum des Ablaufs der 3-monatigen Frist ( je nachdem,

welcher der beiden Zeiträume der frühere ist) (im Folgenden als "Garantiestartdatum" bezeichnet)

(im Folgenden als "beschränkte Produktgarantiezeit" bezeichnet) werden keine wesentlichen

Produktfehler aufgrund von Material und/oder Verarbeitung der Module auftreten. Wenn die

Module Material- und/oder Verarbeitungsfehler aufweisen, die ausreichen, um die Leistung der

Module während der begrenzten Garantiezeit der oben genannten Produkte zu beeinträchtigen,

wird Maysun Solar mit den Kunden verhandeln und entscheiden, eine der folgenden

Abhilfemaßnahmen je nach Art der Produktfehlerprobleme zu wählen.

① Reparatur defekter Module, oder

② Neuausgabe von Modulen oder Teilen für die defekten Module, oder

③ Entschädigung (Rückerstattung) des angemessenen Marktwerts der defekten Module zum

Zeitpunkt der Reklamation (im Folgenden einzeln oder gemeinsam als "eingeschränkte

Produktgarantie" bezeichnet): Schäden innerhalb von 5 Jahren nach dem Kauf entsprechend dem



ursprünglichen Kaufpreis, ausgestellt von Maysun Solar und seinen Niederlassungen in Übersee *

5% Abschreibungsgebühr pro Jahr.

2. 25 Jahre begrenzte Spitzenleistungsgarantie: Reparatur, Ersatz

oder Entschädigung

Gemäß den folgenden Bedingungen und Ausschlüssen garantiert Maysun Solar, dass die

Leistungsdämpfung von Einkristallmodulen im ersten Jahr ab Beginn der Garantie 2, 5% beträgt

und die durchschnittliche jährliche Leistungsdämpfung vom zweiten Jahr bis zum 25. Jahr nicht

mehr als 0, 50% beträgt. Die Leistungsabschwächung von Doppelglasmodulen beträgt im ersten

Jahr ab Beginn der Garantie 2%. Ab dem zweiten Jahr bis zum 30. Jahr beträgt die

durchschnittliche jährliche Leistungsabnahme nicht mehr als 0, 45%. Am Ende des 30. Jahres darf

di e tats ächl i che Leis tungsab g abe ni cht unter 84 , 95 % der Nennl ei stung li egen.

Wenn die ausgewählte dritte Prüfstelle nach der Prüfung bestätigt, dass die verantwortliche

Partei der Lieferant ist, hat der Lieferant das Recht, mit dem Kunden zu verhandeln und dem

Kunden eine Entschädigung zu gewähren, indem er eine der folgenden Abhilfemaßnahmen

wählt:

Wartung: Der Lieferant legt den Wartungsplan fest und repariert die fehlerhaften Produkte;

Austausch: Der Lieferant stellt kostenlose Produkte zur Verfügung, um die defekten Produkte zu

ersetzen, oder liefert zusätzliche Produkte, um die Leistungsdifferenz zwischen der tatsächlichen

Testleistung und der Garantieleistung der defekten Produkte auszugleichen, und liefert kostenlos

an den Lieferort zum Zeitpunkt des Erstverkaufs, ausgenommen Produktversicherungsprämien,

Einfuhr- und Ausfuhrzölle, die während des Transports gezahlt werden müssen, und alle Kosten,

die aufgrund der mangelnden Kooperationsbereitschaft des Kunden entstehen, wie z. B.

Lagergebühren, Demurragegebühren usw.



(Entschädigung) Rückerstattung: Erstattung der Wertdifferenz, die der Differenz zwischen der

tatsächlichen Ausgangsleistung der defekten Produkte und der Garantieleistung entspricht,

durch Rückerstattung:

Der ursprüngliche Kaufrechnungspreis (Preis pro Watt) von Maysun Solar und seinen

Tochtergesellschaften * (Summe aus verbleibender theoretischer Garantieleistung - tatsächlicher

Ausgangsleistung);

Hinweis:

Wenn die ursprüngliche Kaufrechnung nicht vorgelegt werden kann, wird der aktuelle Marktpreis

gezahlt, ansonsten wird der ursprüngliche Kaufpreis berechnet.

Bei der Messung aller tatsächlichen Ausgangsleistungen sollte gemäß IEC60904 der Einfluss der

Testunsicherheit berücksichtigt werden, und die Unsicherheitstestabweichung von 3% sollte

durchgeführt und zugelassen werden, d.h. der Leistungsgarantiewert sollte innerhalb des

Bereichs der Messdaten liegen.

Standard-Testbedingungen sind: Luftqualität AM1, 5, Windgeschwindigkeit=0 m/s, Einstrahlung

1000 W/Quadratmeter, Batterietemperatur 25 ℃.

Für die reparierten oder ausgetauschten Module gilt weiterhin die ursprüngliche Garantiezeit, d.h.

die Garantiezeit wird durch die Reparatur oder den Austausch nicht neu berechnet oder

verlängert. Für den Fall, dass die defekten Module nicht mehr hergestellt werden, nicht mehr

lieferbar sind oder vom Markt genommen wurden, hat der Lieferant das Recht, ähnliche Module

als Ersatz für die defekten Module zu liefern, wobei die Leistung der neuen Module nicht geringer

sein darf als die ursprüngliche Leistung der defekten Module.

Bei defekten Modulen oder verschrotteten Modulen entsorgt der Käufer das Produkt auf eigene



Kosten gemäß den am Projektstandort geltenden Vorschriften für die Entsorgung von

Elektroschrott, es sei denn, der Lieferant stimmt der Rücknahme zu oder die Rücknahme ist

gesetzlich vorgeschrieben. Wenn der Lieferant beschließt oder gesetzlich verpflichtet ist, diese

defekten Produkte zurückzunehmen, gehört das Eigentum an den betreffenden Produkten dem

Lieferanten. Darüber hinaus darf der Käufer die ersetzten Produkte ohne die ausdrückliche

schriftliche Zustimmung des Lieferanten nicht verkaufen, nacharbeiten oder in irgendeiner Form

wiederverwenden.

3. 30+30 Jahre Eingeschränkte Produktgarantie & Eingeschränkte

Spitzenleistung Garantie: Reparatur, Ersatz oder Rückerstattung für

Glas Glas Module

Basierend auf den Ausnahmen und Einschränkungen, die in Abschnitt 4 dieser Garantie dargelegt

sind, garantiert Maysun Solar die folgenden Serien von Doppelglasmodulen:

1 TwiSun

2 TwiSun X

3 N-TopCon

Produktfehler, die die Leistung des Moduls wesentlich beeinträchtigen. Wenn die Material-

und/oder Verarbeitungsfehler des Moduls während der beschränkten Garantiezeit ausreichen,

um die Leistung des Moduls zu beeinträchtigen, entscheidet Maysun Solar in Absprache mit dem

Kunden, je nach Art des Produktfehlers eine der folgenden Abhilfemaßnahmen zu wählen:

1. Reparatur des defekten Moduls, oder

2. Das defekte Modul mit einem neuen Modul oder seinen Komponenten neu zu liefern, oder

3. Entschädigung (Erstattung) des angemessenen Marktwerts des defekten Moduls zum



Zeitpunkt der Reklamation (im Folgenden einzeln oder gemeinsam als "beschränkte

Produktgarantie" bezeichnet):

Schäden innerhalb von 5 Jahren ab Kaufdatum, berechnet auf der Grundlage des ursprünglichen

Kaufpreises, der von Maysun Solar und seinen Tochtergesellschaften in Übersee ausgestellt

wurde * 5% Wertminderung pro Jahr.

Vorbehaltlich der folgenden Bedingungen und Ausschlüsse garantiert Maysun Solar für die oben

genannte Serie von Doppelglasmodulen:

Der Leistungsabfall der Zellmodule mit P-Typ PERC-Technologie beträgt im ersten Jahr nach

Beginn der Garantiezeit nicht mehr als 2 %. Ab dem 2. Jahr bis zum 30. Jahr beträgt die

durchschnittliche jährliche Leistungsabnahme nicht mehr als 0, 45 %. Am Ende des 30. Jahres

beträgt die tatsächliche Ausgangsleistung nicht weniger als 84, 95 % der Nennleistung.

Die Leistungsverschlechterung des Zellmoduls mit N-Typ TopCon-Technologie beträgt im ersten

Jahr nach Beginn der Garantiezeit nicht mehr als 1 %. Vom 2. bis zum 30. Jahr beträgt die

durchschnittliche jährliche Leistungsverschlechterung nicht mehr als 0, 4 %. Am Ende des 30.

Jahres beträgt die tatsächliche Ausgangsleistung nicht weniger als 87, 4 % der Nennleistung.

Wenn der Lieferant dem Käufer mitteilt, dass das Produkt die in dieser Garantie festgelegten

Anforderungen nicht erfüllt, wenn der Lieferant feststellt, dass der Fehler durch ein Material- oder

Verarbeitungsproblem des Lieferanten verursacht wurde, oder wenn der Kunde dies verlangt.

Wenn die ausgewählte dritte Prüforganisation nach der Prüfung bestätigt, dass der Lieferant die

verantwortliche Partei ist, hat der Lieferant das Recht, mit dem Kunden zu verhandeln und den

Kunden zu entschädigen, indem er eine der folgenden Abhilfemaßnahmen wählt:

Reparatur: Der Lieferant legt ein Reparaturprogramm fest und repariert das fehlerhafte Produkt;



Ersatz: Der Lieferant liefert kostenlos Produkte, die das mangelhafte Produkt ersetzen, oder er

liefert zusätzliche Produkte, die den Leistungsunterschied zwischen der tatsächlich geprüften

Leistung des mangelhaften Produkts und der zugesicherten Leistung ausgleichen, und er liefert

kostenlos an den Ort, an den das Produkt zum Zeitpunkt des Erstverkaufs geliefert wurde,

ausgenommen Produktversicherungsprämien, Einfuhr- und Ausfuhrzölle, die während des

Transports zu entrichten sind, sowie alle Kosten, die aufgrund der mangelnden Mitwirkung des

Kunden entstehen, wie z. B. Lager- und Liegegebühren.

(Entschädigung) Rückerstattung: Rückerstattung der Differenz zwischen der tatsächlichen

Ausgangsleistung des defekten Produkts und der garantierten Leistung im Wege der Erstattung:

Der ursprüngliche Kaufrechnungspreis (Preis pro Watt) von Maysun Solar und seinen

Tochtergesellschaften * (die Summe der verbleibenden theoretischen Garantieleistung -

tatsächliche Ausgangsleistung);

Hinweis:

Wenn die ursprüngliche Kaufrechnung nicht vorgelegt werden kann, erfolgt die Zahlung auf der

Grundlage des aktuellen Marktpreises, andernfalls wird der ursprüngliche Kaufpreis berechnet.

Bei allen Messungen der tatsächlichen Ausgangsleistung wird die Auswirkung der

Prüfunsicherheit gemäß der Norm IEC 60904 für ± 3% Prüfunsicherheitsabweichung

berücksichtigt und ±3% Unsicherheitsabweichung sind zulässig, d.h. der Leistungsgarantiewert

wird innerhalb des Bereichs der gemessenen Daten berücksichtigt.

Standard-Testbedingungen sind: Luftqualität AM1, 5, Windgeschwindigkeit = 0m/s,

Bestrahlungsstärke 1000W/㎡, Zelltemperatur 25°C.

Für reparierte oder ausgetauschte Module gilt weiterhin die ursprüngliche Garantiezeit, d.h. die



Garantiezeit wird durch die Reparatur oder den Austausch nicht neu berechnet oder verlängert.

Für den Fall, dass das defekte Modul nicht mehr produziert wird, nicht mehr verfügbar ist oder

vom Markt genommen wurde, ist der Lieferant berechtigt, ein ähnliches Modul als Ersatz für das

defekte Modul anzubieten, vorausgesetzt, dass die Leistung des neuen Moduls nicht schlechter

ist als die ursprüngliche Leistung des defekten Moduls.

Defekte Module oder Altmodule entsorgt der Käufer gemäß den am Projektstandort geltenden

Vorschriften für die Entsorgung von Elektroschrott auf eigene Kosten, es sei denn, sie werden mit

Zustimmung des Lieferanten oder in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen

verwertet. Wenn der Lieferant beschließt oder gesetzlich verpflichtet ist, solche fehlerhaften

Produkte zurückzunehmen, gehört das Eigentum an den betreffenden Produkten dem

Lieferanten. Darüber hinaus darf der Käufer die ausgetauschten Produkte ohne die ausdrückliche

schriftliche Zustimmung des Lieferanten nicht verkaufen, umarbeiten oder in irgendeiner Form

wiederverwenden.

4. Ausschlüsse und Beschränkungen der Haftung

Der Lieferant und die Kunden vereinbaren ausdrücklich, dass diese "beschränkte Garantie" nicht

für die folgenden Module gilt:

Die Kunden oder Endverbraucher halten sich nicht an die einschlägigen Bestimmungen des

Installationshandbuchs, der technischen Spezifikation und des Wartungshandbuchs des

Lieferanten, und unsachgemäße Installation, Verwendung und Wartung führen zu

Produktschäden oder abnormalen Funktionen;

Mängel, die durch die Verletzung der normalen Transport- oder Lagerbedingungen oder der von

Maysun Solar festgelegten Transport- und Lagerungsregeln nach der Lieferung der Module an



die Kunden verursacht werden;

Fehlgebrauch, Missbrauch, Fahrlässigkeit, Vandalismus oder Unfälle von Kunden oder

Endverbrauchern, die zu Produktschäden oder Funktionsstörungen führen;

Stromausfall, Überspannung, Blitzschlag, Überschwemmung, Feuer, Unfallschäden oder andere

Ereignisse, die sich der Kontrolle des Lieferanten entziehen, führen zu einer Beschädigung oder

Funktionsstörung des Produkts. Das Produkt wird auf mobilen Geräten (mit Ausnahme von

Photovoltaik-Nachführsystemen, denen der Verkäufer ausdrücklich zugestimmt hat) wie

Fahrzeugen, Schiffen usw. oder auf Offshore-Anlagen installiert (mit Ausnahme von

schwimmenden Systemen auf der Wasseroberfläche und Fischerei-Photovoltaik ergänzende

Rohrpfahl-Projektsysteme, die im Voraus vom Lieferanten genehmigt wurden);

Kunden oder Endverbraucher, deren Belastung die maximale Systemspannung oder

Überspannung überschreitet;

Defekte an Gebäudemodulen, in die der Kunde oder Endnutzer die Module einbaut;

Kunden oder Endbenutzer wenden die Module unter extremer Hitze (bezogen auf die Temperatur,

die die Betriebsumgebungstemperatur der Module übersteigt) oder unter extremen

Umweltbedingungen an, oder die Anwendungsumgebung ändert sich schnell, was dazu führt,

dass die Produkte korrodiert, oxidiert oder durch chemische Produkte beeinträchtigt werden, was

zu Produktschäden oder Funktionsstörungen führt.

Kunden oder Endnutzer zahlen den Kaufpreis (ganz oder teilweise) nicht an den Lieferanten oder

das mit ihm verbundene Unternehmen, das die Module auf dem Markt vertreibt;

Kunden oder Endverbraucher das Produkt in einer Weise verwenden, die die geistigen



Eigentumsrechte (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Patentrechte, Markenrechte usw.) des

Lieferanten oder eines Dritten verletzt;

Darüber hinaus hat der Lieferant das Recht, die Reklamation des Kunden abzulehnen, wenn die

Modell- und Seriennummern der Module ohne schriftliche Genehmigung des Lieferanten

manipuliert, entfernt oder nicht eindeutig identifiziert werden können.

5. Qualitätssicherungserwerb und Verfahren

Wenn die Kunden der Meinung sind, dass die normalen Garantieanforderungen erfüllt werden

können, sollten sie innerhalb von 6 Wochen nach Feststellung des Defekts eine E-Mail an die

einheitliche Mailbox der Kundendienstabteilung von Maysun Solar senden:

service@maysunsolar.com oder sich direkt an den entsprechenden Verkäufer wenden. Die E-Mail

sollte (1) eine detaillierte Beschreibung des Defekts, (2) die Kaufrechnung und (3) das Kaufdatum,

(4) die Modellnummer des Moduls und (5) Fotos und Details des Defekts mit der Seriennummer

auf dem Modul enthalten. Wenn die Kunden den Lieferanten nicht benachrichtigen und die

relevanten Informationen in (1)-(5) oben zur Verfügung stellen, hat der Lieferant das Recht, die

Bearbeitung der entsprechenden Ansprüche zu verweigern, bevor die Kunden die relevanten

Informationen nicht wie vom Lieferanten verlangt zur Verfügung stellen und keine

Verantwortung dafür übernommen wird.

Nach Erhalt der Reklamationsanforderung des Kunden und des vollständigen

Informationsmaterials wird der Lieferant die entsprechende Reklamationsanforderung prüfen

und bewerten. Wenn der Lieferant es für notwendig hält, können die Module zur Prüfung an das

Werk des Lieferanten zurückgeschickt werden, und der Lieferant stellt dem Kunden eine

Rücksendegenehmigung (RMA) aus. Liegt keine Rücksendegenehmigung vor, nimmt der

Lieferant die Module nicht zurück. Wenn der Kunde das Produkt ohne Genehmigung



zurücksendet, trägt er das Risiko (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Beschädigung und

Verlust der Ware) und die Kosten für die entsprechenden Produkte. Mit Genehmigung des

technischen Kundendienstes des Lieferanten werden die angemessenen, notwendigen und

dokumentierten Versandkosten der Module im Zusammenhang mit den Ansprüchen aus der

"Eingeschränkten Produktgarantie" und der "Eingeschränkten Leistungsgarantie" vom

Lieferanten an die Kunden zurückerstattet.

Der Lieferant hat das Recht zu entscheiden, ob er einen Vertreter zur Untersuchung und

Überprüfung des Installationsortes der beanstandeten Module entsendet, und der Lieferant trägt

die anfallenden Kosten. Wenn der Lieferant beschließt, einen Vertreter zur Überprüfung an den

Installationsort des Produkts zu schicken, sollten die Kunden aktiv mitarbeiten. Verweigert der

Kunde dem Lieferanten ohne triftige Gründe den Zutritt zum Ort der Überprüfung, hat der

Lieferant das Recht, das Garantieverfahren nach eigenem Ermessen zu verzögern oder zu

verweigern. Wenn eine dritte Prüfstelle erforderlich ist (beide Parteien müssen sich einigen, wenn

beide Parteien sich nicht einigen können, hat die vom Lieferanten benannte Prüfstelle Vorrang),

sind die angemessenen Kosten, die der dritten Prüfstelle für die Identifizierung entstehen, vom

Kunden vorzuschießen. Wenn die Prüfstelle bestätigt und feststellt, dass die Haftung beim

Lieferanten liegt, können die angemessenen und direkten Kosten für die Prüfung die

angemessenen und direkten Kosten für die Prüfung mit entsprechenden Nachweisen auf den

Lieferanten abgewälzt werden, einschließlich Versandkosten, Transportversicherung, Kosten für

die Prüfung durch ein Drittlabor usw.

6. Haftungsbeschränkung

Die Bedingungen dieser eingeschränkten Garantie ersetzen und schließen ausdrücklich alle

anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder stillschweigend, einschließlich,

aber nicht beschränkt auf kommerzielle Garantien für Leistung, Eignung für einen bestimmten



Zweck, Zweck oder Anwendung und andere Verpflichtungen oder Verantwortlichkeiten des

Lieferanten. Der Kunde nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass der

Lieferant, soweit dies gesetzlich zulässig ist, nicht für Personen- oder Sachschäden haftet und

keine Haftung für andere Verluste oder Verletzungen übernimmt, die durch die Module

verursacht wurden oder damit zusammenhängen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf

Mängel an den Modulen, Mängel, die sich aus der Verwendung und Installation ergeben). Der

Lieferant haftet nicht für zufällige Schäden, Folgeschäden oder besondere Schäden, die aus

irgendeinem Grund entstehen. Indirekte Verluste aufgrund der Nichtverfügbarkeit von Produkten,

einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Produktionsausfall, Verlust von

Energieerzeugung, Verlust von Geschäftsmöglichkeiten, Verlust des Firmenwerts, Erhöhung der

Betriebskosten oder Einnahmeverluste sind hiermit ausdr ücklich ausgeschlossen.

7. Höhere Gewalt

Aufgrund von Ereignissen höherer Gewalt wie Naturkatastrophen (Brände, Überschwemmungen,

Schneestürme, Wirbelstürme, Erdbeben, Blitzschlag, Epidemien), Änderungen der öffentlichen

Politik, Kriege, Unruhen, Streiks und Unfähigkeit, geeignete und ausreichende Arbeitskräfte,

Materialien oder Produktionskapazitäten zu beschaffen, Technologie oder Unfähigkeit zur

Produktion und andere unkontrollierbare Ereignisse, die Maysun Solar nicht vorhersehen kann,

einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische oder physische Ereignisse oder Bedingungen,

die Maysun Solar vernünftigerweise beim Verkauf von fehlerhaften Produkten oder bei der

Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen nicht kennen oder verstehen kann und die

dazu führen, dass Maysun Solar seine Verpflichtungen aus dieser beschränkten Gewährleistung

nicht oder nur verzögert erfüllen kann, und Maysun Solar gegenüber dem Kunden oder Dritten

nicht haftet.



8. Übertragbarkeit

Der Kunde kann die Rechte aus dieser eingeschränkten Garantie nach schriftlicher Mitteilung an

neue Besitzer dem Lieferanten mitteilen, vorausgesetzt, dass:

1. Die Module bleiben intakt und unver änder t am urspr ünglichen Installationsor t;

2. Der Kaufvertrag für die Module hat keine verbleibenden Rückstände oder andere

Verbindlichkeiten (wie z.B. pauschale Schadensersatz);

3. Es handelt sich um eine vollständige Übertragung, nicht um eine Teilübertragung.

4. Der Abtretungsempfänger erklärt sich damit einverstanden, an alle Bedingungen dieser

"Eingeschränkten Garantie" gebunden zu sein.

Maysun Solar hat das Recht, den Garantieanspruch des Endverbrauchers abzulehnen, es sei denn

der Endnutzer schriftlich einreicht und Dokumente vorlegt, die von Maysun Solar anerkannt

werden können und nachweisen können, dass die Gewährleistungsrechte auf den

Endverbraucher übertragen wurden;

9. Trennbare Klauseln

Sollte eine Bestimmung oder Klausel dieser eingeschränkten PV-Modul-Garantie für ungültig,

nichtig oder nicht durchsetzbar befunden werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der

anderen Bestimmungen oder Klauseln dieser eingeschränkten PV-Modul-Garantie und gilt als

von den anderen Bestimmungen oder Klauseln getrennt. Bestimmungen oder Bedingungen der

anderen Teile dieser eingeschränkten PV-Modul-Garantie und gelten als von den Bestimmungen

oder Bedingungen der anderen Teile getrennt.


